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1 Veranlassung 

Für die Granetalsperre ist auch für die Zukunft auf Basis der Betriebsplan Variante_A 
der Nachweis des Hochwasserschutzes zu führen.  

In diesem Zusammenhang ist die Hochwassersicherheit  für die Hochwasserbemes-
sungsfälle 1 und 2 (BHQ1, BHQ2) sowie der Hochwasserbemessungsfall 3 (BHQ3) nach-
gewiesen bzw. ermittelt [3]. 

Nach der DIN 19700-11:2004-07 ist das verbleibende Restrisiko infolge Überschreitung 
von BHQ2 oder des Hochwasserstauzieles 2 (ZH2) zu bewerten.   

Der vorliegende Bericht beinhaltet Ausführungen und Berechnungen zur Restrisikobe-
trachtung für verschiedene Lastfälle. 

 
2 Randbedingungen 

Einzugsgebietsgröße (Granetalsperre)  22 km² 

Beileitungen      205 km² 

Mittl. Jahresabflusssumme (1981 - 2010)  42,9 Mio. m³ 

Tabelle 1: Stauziele der Granetalsperre nach DIN 19700 

Stauniveau Kürzel Höhe [mNN] Stauinhalt [Mio. m³] 

Kronenstau ZK 313,00  

Vollstau ZV 311,00 46,39 

Stauziel neu ZS 310,07 44,39 

Absenkziel ZA 271,56 2,50 

Tiefstes Absenkziel ZT 254,90 0,00 

Kronenstau ZK 313,00  

 
Als Entnahmeanlagen dienen bei der Granetalsperre zwei Grundablassleitungen mit ei-
ner Leistungsfähigkeit von jeweils 11,4 m³/s bei Vollstau. 

Die Hochwasserentlastungsanlage (HWE) besteht aus einem Wehr mit beweglicher 
Fischbauchklappe, an das eine Schussrinne mit Sprungschanze anschließt, die das 
Wasser in das Ausgleichsbecken abführt. Die Oberkante der aufgestellten Klappe liegt 
bei 311 mNN. Wird die Klappe vollständig gelegt, liegt die Oberkante bei 309 mNN. 

 

3 Restrisikobetrachtung 

Das Versagen einer Talsperre infolge von hydrologischen Ereignissen muss mit hoher 
Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden [2]. Hierzu ist es erforderlich zunächst für den 
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Ist-Zustand die Hochwassersicherheit einer Restrisikobetrachtung, über Ereignisse die 
zu einer Stauinhaltsmaximierung führen können, zu unterziehen.  

 

3.1 Lastfall PMF 

In der DIN 19700 ist die Betrachtung des PMF (en: Probable Maximum Flood – Vermut-
lich größtes Hochwasser) gefordert. Da die Bemessungsregen für T 10.000 a vom Büro 
IFW, die der Neuberechnung des Hochwasserstauzieles ZH2 [1] zu Grunde liegen, deut-
lich höher sind als diejenigen, die bisher von der Universität Hannover ermittelten PMP-
Werte, ist eine gesonderte PMF Betrachtung im Zuge der Restrisikobetrachtung nicht 
notwendig. PMF ist bereits in o. g. Berechnung mit berücksichtigt.    

3.2 Lastfall mehrgipflige Hochwasser 

Für den Lastfall der mehrgipfligen Hochwasser wurde in der Arbeitsgruppe Hochwasser-
schutz + Klimawandel [6] festgelegt, dass dieses Thema durch die Ermittlung von 
Hochwasserwahrscheinlichkeiten der Jahres-Scheitelwerte HQ des Zuflusses und einer 
gleichartigen Auswertung der Hochwasservolumina (Volumenstatistik) erfolgen soll. Für 
die Volumenstatistik wird das Hochwasservolumen des Talsperrenzuflusses berechnet 
das in einem Zeitraum von 10 Tagen auftritt (gleitende Berechnung 10-Tages-Volumen 
des Talsperrenzufluss auf Tageswertbasis). Zur Durchführung der Volumenstatistik wer-
den nun die maximalen 10-Tages-Volumen um die jeweiligen Jahres-Scheitelwerte be-
rechnet. Die in der Tabelle 2 aufgeführten Werte sind extrapolierte HQ-Scheitelwerte 
(Log-Normal, Wundt-Verfahren) der Pegelstatistik der Harzwasserke. 

Tabelle 2: Hochwasserwahrscheinlichkeiten der Jahres-Scheitelwerte Granetalsperre 

Jahres-Scheitelwerte Zufluss Granetalsperre Einzugsgebiet 22,0 km³  

HQ2 HQ5 HQ10 HQ20 HQ50 HQ100 HQ200 HQ500 HQ1000 HQ2000 HQ5000 HQ10000 

m³/s m³/s m³/s m³/s m³/s m³/s m³/s m³/s m³/s m³/s m³/s m³/s 

6,12 8,88 10,49 11,94 13,75 15,05 16,35 18,04 19,44 20,88 22,81 24,29 

Tabelle 3: Hochwasserwahrscheinlichkeiten der 10 Tages-Volumina Granetalsperre 

10 Tages- Volumina Zufluss Granetalsperre Einzugsgebiet 22,0 km³  

VQ2 VQ5 VQ10 VQ20 VQ50 VQ100 VQ200 VQ500 VQ1000 VQ2000 VQ5000 VQ10000 

Mio.m³ Mio.m³ Mio.m³ Mio.m³ Mio.m³ Mio.m³ Mio.m³ Mio.m³ Mio.m³ Mio.m³ Mio.m³ Mio.m³ 

1,82 2,49 2,85 3,14 3,47 3,69 3,89 4,13 4,30 4,47 4,67 4,81 

Seit Bestehen der Granetalsperre wurde für das Januarhochwasser 1987 das höchste 
10-Tages-Volumen mit rund 3,2 Mio.m³ ermittelt. 

Für den Nachweis der Talsperrensicherheit wird nun ein historisches Hochwasser für ei-
nen 10 Tages Zeitraum auf das Stauziel laufen gelassen um zu sehen ob die Abgabe 
über die Grundablässe und die Hochwasserentlastung dieses Hochwasser beherrschen 
kann. Folgende Annahme wurde getroffen: das Hochwasser vom Dezember 2014 wurde 
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mit einem Faktor soweit erhöht, dass das 10-Tages-Volumen einem statistischen 
VQ10.000 = 4,81 Mio.m³ 10-Tages-Volumen entsprach.  

Das Ergebnis dieser Berechnung zeigt eindeutig die Beherrschbarkeit solch eines ext-
remen Hochwasserereignisses, sogar ohne ein Absenken der Fischbauchklappe der 
Hochwasserentlastungsanlage (siehe Anlage 1). 

Abb.1 Generierte Talsperrenzuflussganglinie Granetalsperre mit 10.000-jährlichem Ab-
flussvolumen über 10 Tage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Lastfall Klimawandel 

Da es derzeit keine Anzeichen für eine Abflusserhöhung durch den Klimawandel (der 
Abflüsse >HQ100) gibt wird dieser Lastfall bei der Restrisikobetrachtung nicht berück-
sichtigt [7][8].  

3.4 Lastfall Ausfall eines weiteren Verschlussorgans („n-2“) beim BHQ1 

Hierzu wird folgende Annahme getroffen: Im Gegensatz zur BHQ1 Berechnung und der 
damit einhergehenden Regel „n-1“ (Ausfall des leistungsfähigsten Verschlussorgans) 
wird hier die „n-2“ Regel (Ausfall beider Verschlussorgane) einer Bewertung unterzogen. 
Der Ausfall beider Verschlussorgane hat zur Folge, dass die Unterwasserabgabe an der 
Talsperre nur noch durch die Hochwasserentlastungsanlage gewährleistet ist. Das heißt, 
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dass die Bemessungszuflüsse, die zur Ermittlung des BHQ1 angesetzt wurden, nun auf 
das Talsperrenstauziel treffen ohne Ansatz von Entnahmeeinrichtungen. 

Um den Spitzenzufluss des BHQ1 von 35,33 m³/s abführen zu können, muss die Fisch-
bauchklappe auf 309,13 mNN abgesenkt werden, also rund 30 cm weiter als bei der „n-
1“ Betrachtung, bei der die erforderliche Absenktiefe 309,42 mNN beträgt, aber noch 
oberhalb der möglichen 309 mNN. 

3.5 Lastfall Einstellung der Hochwasserentlastungsanlage 

Ein wesentliches Merkmal der Granetalsperre ist die Leistungsfähigkeit der Hochwas-
serentlastungsanlage.  Die Hochwasserentlastungsanlage (HWE) der Granetalsperre 
besteht aus einem Wehr mit beweglicher Fischbauchklappe, an das eine Schussrinne 
mit Sprungschanze anschließt, die das Wasser in das Ausgleichsbecken (Hüttenteich) 
mit einer maximalen Abflussmenge QHWE = 70,1 m³/s (bei Einstau auf 311 mNN) ab-
führt. 

Das Umlegen der Fischbauchklappe ist im normalen Betrieb der Talsperre durch eine 
Sicherungsschraube auf 310,65 mNN begrenzt. Die Sicherungsschraube dient dazu, ein 
eventuell nicht kontrolliertes Umlegen der Fischbauchklappe zu verhindern. Bei einer 
eintretenden Hochwassersituation, die zum Einstau der Fischbauchklappe führt muss 
die Begrenzungseinrichtung entfernt werden. 

Für die Handhabung und Durchführung dieser Maßnahme ist wie unter Punkt 3.10 be-
schrieben die organisatorische Sicherheit gegeben.  

3.6 Lastfall Berücksichtigung des schneegebundenen Wasservorrates 

Inwieweit wird in den Wintermonaten das im Schnee gebundene Niederschlagswasser 
bei der Talsperrensteuerung berücksichtigt? Die Harzwasserwerke GmbH  betreibt auch 
für den „Messwert“ Schnee (schneegebundener Wasservorrat) im Einzugsgebiet der 
Granetalsperre ein umfangreiches Messnetz. An den festgelegten Stationen (Messpunk-
ten) wird im Winterhalbjahr bei Schneelage einmal in der Woche (mittwochs) eine ma-
nuelle Schneemessung durchgeführt. Anhand der Messwerte in der Freifläche und 
Waldfläche wird mit Hilfe von Auswertetools der schneegebundene Wasservorrat im 
Einzugsgebiet bestimmt. Hieraufhin wird, wie mit der Talsperrenaufsicht beim NLWKN 
festgelegt, 50% des schneegebundenen Wasservorrats dem Talsperreninhalt zugerech-
net und daraufhin die Talsperrenabgabe, mit eventuell höheren Abgaben als im Be-
triebsplan tatsächlich vorgesehen sind (Vorentlastung), gefahren wird. Dies wird auch in 
Zukunft ein Bestandteil der Talsperrenbewirtschaftung sein.      

3.7 Lastfall Dammdichtung 

Diesem Lastfall liegt folgende Fragestellung zu Grunde: Liegen die Hochwasserstauziele 
ZH1 und ZH2 unterhalb der Dammdichtung? Der Staudamm der Granetalsperre ist was-
serseitig mit einer Asphaltbetondichtung versehen, die bis zu einer Höhe von gut 
312,15 mNN reicht (siehe Abb.3). Die Stauziele ZH1 und ZH2 mit 311,00 mNN liegen so-
mit unterhalb der Dammdichtung). 
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Abb.3 Granetalsperre, Regelquerschnitt Hauptdamm 

 

3.8 Lastfall Abfluss bei Bauwerksüberflutung 

Diesem Lastfall liegt folgende Fragestellung zu Grunde: Wo fließt das Wasser, das im 
„Worst-Case“, schlechtester bzw. ungünstigster (anzunehmender) Fall, also bei einer Si-
tuation bei der Wasser nicht mehr über die Auslässe und die Hochwasserentlastungsan-
lage abgeführt werden kann und die Talsperre weiter bis über Kronenstau einstaut.  

Auf Grund des Geländes (der Topographie) wird das Wasser über die rechts und links 
unterhalb des Staudamms liegenden Forststraßen Richtung Tal  bzw. Richtung Grane  
abgeleitet. Die links und rechts luftseitig der Granetalsperre vorhandenen Berghänge 
werden somit genau so wenig überflutet wie der Staudamm selber. 

Abb. 2 Fließrichtung des Wassers bei Überflutung der Talsperre 
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3.9 Lastfall Hochwasserwarnung 

Besteht bei der Harzwasserwerke GmbH eine organisatorische und technische Sicher-
heit der Warnung vor einem eventuell auftretenden Hochwasser?  Zur Hochwasserwar-
nung benutzt die Harzwasserwerke GmbH verschiedene Informations- und Meldewege 
sowie das Talsperreninformationssystem „TALIS“ (HWW eigenes Informationssystem). 
Warnmeldungen zur hydrologischen und meteorologischen Situation werden sowohl 
vom Deutschen Wetterdienst (DWD), NLWKN Hochwasservorhersagezentrale, NLWKN 
ÜHWD, LHW Hochwasservorhersagezentrale Magdeburg sowie einschlägigen Internet 
Informationsquellen empfangen und genutzt. Die Meldungen erfolgen in Form von E-
Mails, Tele-Faxen und SMS-Nachrichten auf Handy. Die Informationen die das TALIS 
System bietet betreffen den gesamten Westharz. Hier unterhalten die Harzwasserwerke 
GmbH eine Vielzahl an automatischen Messstationen (rund 80 Stationen mit rund 300 
Messwerten zu Niederschlägen, Schneehöhen, abtauenden Schneemengen, Tempera-
turen, Abflüssen in den Gewässern …), die zum Teil selbstständig Alarmmeldungen 
(nach Meldegrenzen) absenden. Die Daten, die in dem TALIS System angezeigt wer-
den, sind bis zu 5 minütig aktuell. Das eigentliche Hauptmessnetz  wird zur Informati-
onssicherheit  durch ein zweites, redundantes Messnetz ergänzt. Die Meldungen werden 
an die zuständigen Mittarbeiterinnen und Mitarbeiter geleitet bzw. direkt von ihnen emp-
fangen (im Prinzip rund um die Uhr). Die Zuständigkeiten und die personellen Voraus-
setzungen sind unter Punkt 3.10 weiter beschrieben.    

3.10 Lastfall Organisations Sicherheit 

Ist die Harzwasserwerke GmbH personell und organisatorisch sicher aufgestellt um 
Hochwasserereignisse ordnungsgemäß zu begleiten und zu bearbeiten? Im Zuge der 
Einführung des Technischen Sicherheitsmanagements (TSM) in Anlehnung an die Vor-
gaben des Arbeitsblattes W 1000 des DVGW und im Rahmen der Zertifizierung der 
Harzwasserwerke GmbH sind im „Organisations und Betriebshandbuch“ der Harzwas-
serwerke GmbH zur Organisationssicherheit  die wichtigen Festlegungen, personellen 
Voraussetzungen und gesetzliche Bindungen verbindlich festgeschrieben. Der Teil F be-
inhaltet als ausführender Teil des Organisations- und Betriebshandbuches die Vorgaben 
für den Geschäftsbereich Talsperrenbewirtschaftung und Hochwasserschutz. Neben den 
Vorgabedokumenten sind in diesem Teil wichtige Informationen (Übersichtspläne, Sys-
temskizzen, Anlagenkennzahlen und -beschreibungen usw.), die unternehmensweit be-
nötigt werden bzw. von Interesse sind, aufgeführt. 

Der Teil F beinhaltet weiterhin die Anweisung Wasserwirtschaft Fachrufbereitschaft WA. 
Die Fachrufbereitschaft WA dient der organisatorischen Absicherung der Talsperrenbe-
wirtschaftung und des Hochwasserschutzes. Die Bereitschaft steht als kompetenter An-
sprechpartner in Fragen der Wasserwirtschaft außerhalb der regulären Arbeitszeit zur 
Verfügung. Sie beurteilt die wasserwirtschaftliche Lage an den Talsperren, insbesondere 
in Hochwassersituationen und übernimmt dann den Kontakt zu Behörden, Katastro-
phenschutz und Presse. 

Auch die personelle Besetzung an den Talsperren ist hier genauso geregelt wie die Be-
reitschaften an den Außenstellen. 
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Sollten aufgrund besonderer Ereignisse die o.g. Bereitschaften nicht ausreichend sein 
(Katastrophenfall) wird bei der Harzwasserwerke GmbH wie festgelegt und organisato-
risch abgesichert der HWW-Krisenstab einberufen. Der Krisenstab wird nach festgeleg-
ten Kriterien einberufen und die „Krise“ nach Vorgaben abgearbeitet.  

Abb. 3 Schema Krisenstab Harzwasserwerke GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bereich der organisatorischen Sicherheit findet man auch Festlegungen zur Informa-
tionsweitergabe bei bestimmten Lastfällen bzw. Abgabeänderungen an den Talsperren. 
Hier sind nicht nur die Meldegrenzen  sondern auch die Meldewege, Ansprechpartner 
und Telefonnummern hinterlegt. Festgeschrieben ist dieses zum einen in der Hochwas-
sermeldeordnung (HWMO) für die Weser (Niedersächsisches Umweltministerium, Was-
ser- und Schifffahrtsdirektion Mitte) und Grundlage für den überregionalen Hochwas-
sermeldedienst (ÜHWD) für die Weser zum anderen in den Hochwasseralarmplänen der 
einzelnen Landkreise (z.B. Landkreis Goslar, Landkreis Wolfenbüttel). 
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Abb. 4 Telefon- / Benachrichtigungsliste Granetalsperre 
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4 Zusammenfassung/Bewertung 

Alle bisher an der Granetalsperre lokalisierten Lastfälle: 

• Lastfall PMF 

• Lastfall mehrgipflige Hochwasser 

• Lastfall Klimawandel 

• Lastfall Ausfall eines weiteren Verschlussorgans („n-2“) beim BHQ1 

• Lastfall Einstellung der Hochwasserentlastungsanlage 

• Lastfall Berücksichtigung des schneegebundenen Wasservorrates 

• Lastfall Abfluss bei Bauwerksüberflutung 

• Lastfall Hochwasserwarnung 

• Lastfall Organisationssicherheit 

die einer Restrisikobetrachtung bedürfen, wurden vielfältig bearbeitet, teilweise durch 
zusätzliche Berechnungen untermauert und bewertet. Die Bewertungen fielen bei allen 
Lastfällen positiv aus, so dass mit dem vorliegenden Bericht auch die Anforderung an 
die Restrisikobetrachtung im Zusammenhang mit der Neubewilligung des Nordharzver-
bundsystem zu einer positiven Beurteilung kommt. 
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